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Te'xtliche Festsetzungen

Gemeinde Fr~xheim-An8tej

Die t~xtli-chen Festsetzungen sind Bestandteil des
üeuauungsplanes.

Recbts.!I;ru.ndl agen:
1. § G des ßBauG ~. ~).b.1960 (ßGBL.I 5.341)

der, 1,. Durchführungsverördnung 'zum BEauG
v. 29.11.1960 ".' " ' "

J. §s 4

lL .§§ 3,

j. § 103

u. 28 der Geme~ndeverordnung f~r das Land
NRW v. 28.10.1452 i.d.Fassung v. 11.8.196'9

4, 7. 12 u. 1et :.. 2J der BauNYO \. 2-6.11.1968

der Bauordnung fÜr das Land NRW v.25.b.1962, '"
(GY. NW. 5.)73) i.d.Neufassung Y. ~7.1.1970

Die textlichen Fes1:sei:.zungen INa.rden erstellt, um die
stddtebau11che Gesamtkonzeptiün, die dem Allgemein
empfinden des Bürgers entspricht, zu erreichen, u~
im Rahmen der P~anung eine Beeintr~chtigung de~ Nqch
barn untereinander weitgehend auszuschließen und Jm

, '-"

durch eine schiirfere Konkret:isierung verschiedener'
bauürdnungsr(;chtlicher ßestimmungen eine bessere Durch
setzung der zugrundeliegenden Planungskonzeption zu er
halten.

§ 1
1. ~utzungsart•

LI Außerhalb der durch Daulinien und Baugrenzen fest
gesetzten Ü,berbaubaren GrundstÜcksfÜ-ichen in WH
und WA-Gebie t en sind bauli ehe Anlagen gemii,n § 1 {i

(1) der ßauN.XO, die Über der Erdoberfläche lie
gen und 12 ~) und eine Höhe von 2,0 m überschrei
ten, ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind er'
fürder li che Anl.agen gemäß den t10hnungsbau förde"':
run'<tsbestimmuHg-en sowie diE un'ter § 2. Abs. 1) une!~ , '"

5) speziell. a;ifgefÜhrten Nebenanlagen.

Ii 1,2 //J(((CA UfL- U:vprj{Y

Keller~aragen sind nicht zulässig. / '

Überirdi.sche Garagen erhalten einh7ttliche flach
düchero Im Plangebiet sind die Garagen nur ,auf
den dafür ausgewiesenen Stellen oder innerhalb
derliberbaubaren Flüchen zulüssig. Ausnähmen k~n~
nen zugelassen werden.

im MD-G~biet sind Nebenanlagen im Sinne des § 14~,

der ßau~VO die dem Nutzungszweck von landwirt-
schaftlichen Oetiieben oder landw~rtschaftlichen
Nebenerwerbsstellen dienen (§ 5 (2) 1.2.) zuläs

sig, soweit sie day Wohnen in den angre1}zenden
WA-Gebieten nicht erheblich beeinträchtigen.
Nebenanlageni die anderen Nutzungszw'ecken dienen,
sind ausgeschlossen.



;,,-.---

1. Einiriedigungen

·4.4. Benachbarte lEiuser und Hausgruppen sind aus
Etlldte~aulichen Grlipden inMater~al~ Bauk~r
per und farblicher Gestaltung aufeinander
abzustimmen.

und
!I

2i175

5,50
~ei I-geschoss.Dauten zwischen
11 f) 1! H H~-b.

a.

~ "~....-'"

1.1 Einfriedigungen vor der festgesetzten ßaufluc~i
zur Straße hin sind bis zur Höhe von50dclnH,g;e"';'
stattet. Sonstige Einfriedigungen im Verla~f
der v,orderen ßaufluch t und längs der sei tlLchen'" l
und binteren Grundstticksgrenze, sofern die~~- . ·.·ti •

nicht an öffentliche Verkehrsf15chen grenze~,
dür fen nicht höher als 1,:::5 tJl sein von o. K. !}"brd
stein oder Gehwegbelag gemessen. Siß sind als
Holzspriegelzaun 08er Maschendrahtzaun mit~e·
bender Hecke auszubilden.

Drempel sind bis zu einer max~ Höhe von 0,40
zulÜssig. Bei zusammenhi--lngündenBaul(örpern is):'
ein .g;leicJ1großer Dachüberstand einzuhal ten. "'

Höhenbegrenzung

Die Höhe aller Traufen (O:K. der Regenrinne bZw~
Gesimse) sind in folgenden Grenzen zu halten
messen von 0.1\. Straßenkroile):

~auge5taltung

Stimtliche baulichen Anlagen sollen Ausdruck einer
guten, zeitgemhßen ßaugcsinnung und werkgerechter
Durchbildung sein.

2. Sockel-und Drem~eEh~he,
!. ''''''''".",..•

~.l Die Sbckelhöhe darf max. 0,60 m tiber
liegen.

3.2 Bei Satteldacl1bauten sind Dachaufbauten LJis
einer Gesamtlängevon 30 % der Hausl~nge

I•• ,lI,ußengestaltun..A

Li.1 fhe Dacheindecl<::ungbei Satteldächern hat mit
braunen oder antrazithfarbenen Dachpfannen zu
.er'fo1gen.

4.~ Flir die Außenflöchen der ßaukörper ~st helles
~lateria) z,uverwenden, das' ilch in das beste
hende Siedlungsbild einordnet.

1103 Um ein 5 tii.dtebaul ich geordnetes StraßenbiJ. d
zu erreichen und eine'Beeintri~chtigung der
Nac'hbarn untereinander zu vermeiLlen. pn.1ssen
bei der PI anung von Doppelhiiusern, Hausgruppen
oder lIciuserzei 1en zur StraJ)e hin die Fi.rst
Llnd Trauf'höben in gleicher Höhe angeordnet
sowie ein gleicher Grad der Dach~eigung an
gewendet werden.

5. Antennenanlagen sind so anzubringen~ daß sie
nur auf der von der Straße abgewendten Dach
[~i'.ichenseiteunterhalb der Firstlinie heraus
treten. Fenster- und Da~hrinnenantenn'~n ~ind
nicht gestattet~


